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Chur Oktober 1922 | Nr. 10.
BUNDNERISCHES

MONATSBLATT

ZEITSCHRIFT FUR BUNDNER.
GESCHICHTE, LANDES- UND VOLKSKUNDE

HERAUSGEGEBEN VON DR. F. PIETH

——— ERSCHEINT MITTE JEDEN MONATS. »——

Was alte Urkunden von St. Peter erziahlen.

Von Staatsarchivar Dr. Fritz Jecklin, Chur.

Im Kirchturm zu St. Peter, hoch oben unter dem Glocken-
stuhl, liegen wohlverwahrt hinter eiserner Tilire mit Schlofl und
Riegel eine Menge alter Pergamente, die Vieles erzahlen konnten
von dem, was auf diesem Boden im Laufe der jahrhunderte sich
ereignet hat.

Da aber wohl die wenigsten von Ihnen, werte Anwesende,
in dic Lage kommen werden, sich in diese altehrwiirdigen Doku-
mente zu vertiefen, so diirfte es IThnen vielleicht willkommen
sein, heute etwas von deren Inhalt zu vernehmen.

Das alteste der hier noch vorhandenen Originale ist eine
Verzichtsurkunde um das Tal Schanfigg, ausgestellt am 6. Fe-
bruar 1355 durch Grafin Ursula v. Werdenberg geb. v. Vazl,

Um den Inhalt dieses Briefes richtig verstehen zu kénnen,
wollen wir vorerst die Vorgeschichte des Tales mit einigen
Strichen zeichnen,

Beim ersten Hervortreten des Schanfigg aus dem Dunkel
des frihen Mittelalters erscheinen schon die Churer Bischofe
als Inhaber des Tales, moglicherweise infolge einer koniglichen
Verleihung.2

1 Urk. Reg der Gemeinde St. Peter Nr. 1.
2 Planta, Feudalgeschichte, S. 387.
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in seiner Eigenschaft als bischofliches Lzhen crscheint das
Schanfigg erstmals, als nach dem Tode Donats v. Vaz der
Mannesstamm dieses einst so machtigen Geschlechtes erlosch
und desser weit ausgedehnter Besitz an die zwel verheirateten
Tochter Ursula, vermdhlt mit Graf Rudolf v. Werdenberg-Sar-
gans, und Kunigunde, verehelicht mit Graf [Iriedrich VII. v.
Toggenburg, uUberging. _

Da diese Erbschaft nicht nur aus freiem Besitz, sondern
auclh aus Lehenschaften bestand, muf3te gemidf den Pestim-
mungen des Lehensrechtes nach dem Hinschiede des fritheren
Lehensinhabers der neue Lehensmann um Neubelehnung mit
den bischoflichen Lehensgilitern einkommen.

Dies taten nun Grafin Ursula v. Werdenberg geb. v. Vaz
und ihr Gemahl Graf Rudolf v. Werdenberg durch Urkunde
vom 6. Dezember 1338, worauf ihnen zweil Tage spiter Bischof
Ulrich V. nicht nur die Grafschaft Schams mit Rheinwald,
Birenburg, Safien, Tomils samt Ortenstein, sondern auch ,,daz
tal Schanfigge von Sassal untz Uffstrial* verlieh.s

Weil die Hauptbesitzungen der Grafen von Werdenberg-Sar-
gans aus den Herrschaften zu Obervaz und in den Rheintilern
bestand, den Grafen von Toggenburg dagegen als Vazisches
Erbe vorwiegend alle jene Gebiete, aus denen spater der Zehn-
gerichtenbund sich bildete, zu eigen waren, so multe den Tog-
genburgern daran gelegen sein, zur Abrundung ihrer Gebiets-
grenzen auch das Schanfigg sich anzueignen. Dies sollte im
Jahre 1353 geschehen und auf diesem Punkte der Talgeschichte
setzen nun die im Archive zu St. Peter sich vorfindendzsn Utr-
kunden ein.

Das alteste Dokument fihrt uns nach Sargans, woselbst
am 6. F'ebruar 1353 der Ritter Berchtold v. Konigsegg c¢ffent-
lich Gericht hielt. Da traten vor die versammelten Richter Graf
Rudolf v. Sargans und die Edelfrau Ursel v. Vaz, des vorge-
nannten Ehegattin, der auf ihr Verlangen zum Vollzuge eines
Rechtsgeschaftes Graf Hartmann v. Werdenberg-Sargans .als
Vogt beigegeben worden war.

Darauf verkaufte sie und der Ehemann Graf Rudolf ihrer
Schwester Kunigunde v. Vaz, Griafin v. Toggenburg, Graf Frie-

3 Cod dipl. II, Nr. 255, 256.



287

derichs v. Toggenburg Ehewirtin und dessen Briidern Georg,
Donat, Kraft und Diethelm* ,,daz tal dz man nempt Schanuige
und bi Cur gelegen ist, mit lit, mit gutern und mit ailen den
rechten, so darzu gehort*.

Graf Rudolf IV. v. Werdenberg durfte sich nicht lange
seines neuen Besitzes erfreuen, denn Anfangs 1361 wurde er
uf der Rickkehr von einer Reise zu Galeazzo Viscontl von
Mailand in der Nihe von Plurs von Riubern iiberfallen und
getotet.S

Es blieben die Mutter und ein einziger Sohn Graf Georg L.
in sehr miBlichen finanziellen Verhiltnissen zuriick, sodafl diese
zu fortwidhrenden VerduBerungen und Verpfindungen ihres Be-
sitzes gezwungen wurden,

So wurde auch am 22. Marz 1363 vor Liechtenstein v, Ha1~
denstein, Vogt der Stadt Chur, als er an des Reiches StraBe
offeritlich zu Gericht sall, der Frau Ursel geb. v. Vaz, Grifin
v. Werdenberg-Sargans und ithrem Gemahl Graf Johann I. auf
ihr Befragen Ulrich v. Haldenstein als Vogt bestellt, mit dessen
Hilfe sie am Gerichtsstab auf den Besitz des Schanfiggertales
verzichteten und in die Hande der Kunigunde v. Toggenburg
legten.©

Wahrscheinlich zur Zeit der Abfassung dieser gerichtlichen
Ubergabe kam zwischen den Grafen Friederich V. von Toggen-
burg und Johann I. v. Werdenberg-Sargans zur Beilegung der
zwischen ihnen bestehenden Stéfe ein Spruch Wilhelms v. End
zu Stande, kraft dessen dem jungen Werdenberger Grafen der
Riickkauf des Tales Schanfigg innert drei Jahren eingeriumt
werden sollte. — Darauf, daB von diesem Riickkaufsrechte Ge-
brauch gemacht wurde, scheint eine 30 Jahre spater abge-
schlossene Urkunde hinzuweisen. Es ist dies die am 19. Juni
1393 verbriefte Verleihung des Schanfigg ,,von Sassiel untz uff
Strial” durch Bischof Hartmann an die Grafen Rudolf VI,
Johann II., Hugo II. und Heinrich II., alles Sohne des Grafen
Johann I. v. Werdenberg-Sargans.”

4 C. d III, Nr. 52, S. 77.

6 E. Kriiger, die Grafen v. Werdenberg-Heiligenberg und Werden-
berg-Sargans. S. 310.

¢ C. d. III, Nr. 107, S. 166.

7 Wartmann, Rat. Urk., Nr. 111, S. 226, N. 1
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Kurz darauf muf3 das Tal wieder den Graten von Toggen-
burg verlichen worden sein; das ergibt sich aus dem Inhalt des
am 2. Januar 1394 zwischen Graf Donat v. Toggenburg und
seinem Neffen Friedrich abgeschlossenen Vertrag iuber Teilung
des Nachlasses von Graf Friederich IV. v. Toggenburg.8

Wenn durch diesen Teilungsakt nicht allein Maienfeld,
Pratigau, Davos, Belfort, Marschlins und Trimmis, sondern auch
das Land zu Schanfigg und Zerschiss (Tschiertschen) an Frie-
derich VI. iibergingen, so erhielt er dadurch sowohl Eigen- als
auch Lehensgiiter, was in der Folgezeit zu MiBhelligkeiten zwi-
schen Lehensherren und Lehentrager fiihrte, deren Austragung
einem unparteiischen Gericht iibertragen wurde. Tatsichlich be-
klagte sich dann am Samstag nach Jacobi (26. Juli) 1421
Bischof Johann III. Naz bei Biirgermeister und Rat der Stadt
Ziirich iber vielfache Beeintrachtigungen, die ihm und seinem
Bistum durch den Grafen Friederich v. Toggenburg wider-
fahren seien. Einer der Klagepunkte beriihrte auch das Schan-
figg, wobei Bischof Johann sich beschwerte, der Graf v. Toggen-

burg habe — trotzdem er vom Gotteshause die Veste Winegg
und das Tal Schanfigg zu Lehen gehabt und den Lehenseid ge-
schworer: — dennoch sowohl Gotteshaus als Bischof vielfach

geschadigt, wodurch das Lehen verfallen sei. Da der Graf keine
stichhaltigen Entschuldigungsgriinde vorbringen konnte, ging
der Schiedsspruch dahin, dal — wenn der Graf v. Toggenburg
innert Jahresfrist sich um die Lehen melde —, so mdéchte der
Bischof sie ithm geben ; wogegen er die iiblichen Lehenspilichten
zu erfillen habe. Wiirde aber innert einem Jahre Graf v. Tog-
genburg die Lehen nicht verlangen, so sollen diese als ledig
und dem Bischof anheimgefallen betrachtet werden.?

1436 starb der auf Solavers geborene Graf'Fr.iederich VII
von Toggenburg, der letzte seines Geschlechtes kinderfos und
wurde 1m Kloster Riiti beigesetzt.

Da zu befiirchten stand, dafB die ehemals Vazischen Erb-
schaftsgebiete nach dem Tode des letzten Toggenburger Grafen
auseinandergerissen und die Bewohner ihrer alten Freiheiten
verlustig erklart werden mochten, schlossen diese Gemeinden
am 3. Juni 1436 mit Erlaubnis ihrer damaligen Herrin, der

& Tschudi, Chronik 1., S. 580.
? Archiv Reg. Nr. 4, Mohr, Reg. v. Schanfigg, Nr. 29.
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Witwe Friederichs VIII. v. Toggenburg, Elisabeth v. Matsch,
den Zehngerichtenbund.

Was man mit schweren Sorgen erwartete, trat in der Folge-
zeit wirklich ein: Die Zehn Gerichte wurden unter verschiedene
Herren verteilt, nimlich: Maienfeld an Brandis, Schiers und
Castels an die tirolischen Grafen v. Matsch, Klosters, Davos,
Langwies, St. Peter, Churwalden und Belfort zunachst an das
voratlbergische Grafengeschlecht der Montfort, spater, um 1470
an Herzog Sigmund zu Osterreich.

Der Hinschied des letzten Toggenburgers gab Veranlassung,
daB Konradin v. Marmels, der als bischoflicher Lehensrichter
i Auftrage Bischofs Johann zu Furstenau Lehensgerichte hielt,
durch Urkunde vom 19. Miarz 1437 das Urteil fillte: da Graf
I'riederich: v. Toggenburg ohne Leibeserben gestorben und sein
Schild und Helm mit ihm begraben worden sei, so erklire das
Lehensgericht das Lehen Schanvigg und Wyneck als an das
Bistum zuriickgefallen, verpflichte auch demgemil die «ortigen
Lehensleute aufs Neue dem Bischof.10

Der erste Landesherr des Schanfiggertales aus dem Hause
der Grafen v. Montfort-Tettnang war Wilhelm IV., der indessen
schon 1439 starb. Ihn beerbte sein Sohn Heinrich V., von dem
wir aus einer Urkunde, ausgestellt zu Werdenberg am 235. Ok-
tober 1439, wissen, dall er vom Churer Bischof das Tal Schan-
vigg mit allen seinen Zugehorden und Herrlichkeiten zu lLehen
empfangen hat.1!

Graf Heinrich V. verschied schon 1444 mit Hinterlassung
eines unmiindigen Sohnes Wilhelm VI. Fiir ihn kam in Vogts-
weise sein Vetter Graf Hugo v. Montfort am 26. Januar 1447
um Belehnung mit dem Tale Schanfigg und allen seinen Rechten
beim Konstanzer Bischof Heinrich als Administrator des Bistums
Chur ein, schwort auch, dem Bistum stets treu und dienstlich
sein zu wollen.

Schon drei Jahre spiter, namlich am 11. Juni 1450, wer-
den die beiden graflichen Gebriider Wilhelm und Georg v.
Werdenberg-Sargians, Herren zu Sonnenberg, vom bis¢hoflich
churischern Administrator Heinrich mit der Grafschaft Schams,
Burg Barenbuirg, Saviertal, Tomils mit Ortenstein, Schanvigg

16 A, St DPeter, Nr. 5.

11 A St. Peter, Nr 6. Mohr, Reg. Nr. 34.
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,,wom Sachsal untz uff Stral* belehnt, respective das vaterliche
Lehen bestitigt, dabei versprechen sie, als gute l.ehensleute des
Bistums Nutzen flirdern und Schaden wenden zu wollen.12

Das Churer Lehen Schanfigg hat Georg v. Werdenberg
bei seiner steten Geldnot stark mit Hypotheken belastetis und
wahrscheinlich darum schlieBlich dem Landesherren autgeben
miissen, was den Bischof veranlaBt haben wird, idiese Lehen-
schaft neuerdings dem Montfort’schen Grafenhause zu iiber-
tragen.

Schon im Jahre 1470 war zwischen diesen Grafen von
Montfort einerseits und Herzog Sigmund von Osterreich an-
dererseits ein Kaufbrief um Abtretung der Zehn Gerichte ab-
geschlossen worden, stie aber bei den Gemeinden auf harten
Widerstand ; muBte doch die michtige Stellung Osterreichs den
freiheitsliebenden Biindnern zu ernsten Beflirchtungen Anlaf
geben. Die dadurch bedrohten Gemeinden suchten 'und fanden
Riickhalt bei den zwei andern Biinden, ja, cs schwebten Ende
1470 Verhandlungen, um einen Ankauf dieser ehemals Mor. .-
fort’'schenn Gebiete seitens des Gotteshausbundes in die Wege
zu leiten.14

Da die VI Gerichte dem oOsterreichischen Herzog die Eides-
leistung mit Riicksicht auf die zu erhoffende Bundeshiilfe hart-
nackig verweigerten, muBte sich Sigmund — wollte er sein Ziel
erreichen — eines Umweges bedienen.

Zunichst verkaufte er Anfang Mai 1471 unter dem Vorbe-
halte des Riickkaufs die VI Gerichte an Graf Ulrich v. Matsch,
der schon vorher im Besitze von Schiers und Castels gewesen
war. Diese Gerichte ersuchten nun Ulrich v. Matsch, ihnen
seinen Sohn Gaudenz, der sich groBer Beliebtheit beiin Volke
erfreute, zum Herren geben zu wollen, was dann auch geschah.
AnliaBlich der Eidesleistung versprach er seinen Untertanen, er
wolle sie ,,in Ewigkeit nie‘ ohne ihre Zustimmung verkaufen
oder versetzen, auch ihre alten Rechte und Freiheiten, sowie
ihre Biindnisse anerkennen und keinen Vogt iiber sie setzen,

12 A St. Peter, Nr. 8.

15 Hegi, Die gedchteten Rire des Erzherzogs Sigmund v. Oster-
reich, S. 249, N. 3.

13 | Jecklin, Materialien N. 45. 46.
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auber mit threm Rat und Willen, auch solle er oder der jeweilige -
Inhaber in einem der acht Gerichte haushidblich sein.15

So stunden denn die Schanfigger vortibergehend unter dem
Grafengeschlecht der Matsch und es kam der junge Graf beim
Bischof um die Lehensverleihung ein, worauf Ortlieb v. Brandis
am 20. Juli 1472 beurkundete, dall er ,,dem edeln, wolgebornen,
unserm  lieben vetter, vogt Gaudentz von Metsch, graven zu
Kirchberg, herren za Brettigéw und uff Tafas* das Tal Schan-
figg mit allen seinen Zugehorden verlichen hitte, hernach habe
jener zu Gott und den Heiligen geschworen, dem Bistum treu,
wahr und dienstlich zu sein, wie ein Lehensmann seinem ILehens-
herrer billig und von Rechts wegen tun solle.16

Aber der Verkauf der sechs Gerichte an die Matsch war
Seitens des Erzherzogs nicht ernst gemeint, sondern sollte nur
den Zweck haben, diese widerspenstigen Bergbewohner |dem
Hause Osterreich endgiiltig in die Hidnde zu spielen. In Wirk-
lichkeit drangte Sigmund stetsfort auf Abtretung ider fiir sein
Haus sehr wichtigen Gebirgstiler, bis schlieBlich Gaudenz wv.
Matsch, der in schwerer Schuldenlast steckte, «ddem unabliassigen
Begehren endlich nachgebend, in Miflachtung seiner miindlichen
und schriftlichen Zusagen, die sechs Gerichte im Jahre 1477
wieder an Osterreich abtrat.17

Es kam dann zu Innsbruck am Freitag vor Thomastag
1477 der Kaufbrief zu Stande, Kraft dessen Gaudenz v. Matsch
einwilligte in die Abtretung der sechs Gerichte gegen Ent-
richteng einer Kaufsumme von fl. 5000 R. Im Verkaufe inbe-
griffen waren: alle Leute, Giiter, Vogteien und Vogtrechte,
FFastnachthennen, Renten, Nutzen, Gillten, Fialle, Pennen und
BuBen, Geldsse, Geleite, Jagd, Forst, Wildbann, Vogelmahl,
Fischenzen, Weier, Seen, Wasser und Wasserfliisse, Schatze und
Bergwerksrechte. Ein Vorbehalt wurde nur gemacht hinsicht-
lich der Lehenschaft des heiligen romischen Reiches und des
Bistums Chur,18

i Ludwig, Pritigauer Freiheitskampf, S. 7.

16 Mayer & Jecklin, der Katalog des Bischofs Flugi v. J. 1645,
S. 102.

1% Ludwig, Pritigauer Freiheitskampf, S. 8.

13 Mohr, Doc.-Sammlung, N. 261, S. 171.
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Da die Drei Biinde, wie auch die Eidgenossen trotz gutem
Willen nicht im Stande waren, den Ubergang der sechs Gerichte

an Osterreich zu verhindern, muBBten diese schlieBlich — wenn
auch recht widerwillig — sich unter die neue Herrschaft be-
geben,

Die im hiesigen Archive liegenden Urkunden zeigen deutlich,
welchen Widerstand gerade die Schanfigger leistetzn, che sie
sich dazu entschlossen, in das verhaBte Abhdngigkeitsverhdltnis
zu treten.

Schon am 21. April 1479 teilt Vogt Gaudenz v. Matsch
dem Bischof Ortlieb mit, da3 er die zwei Gerichte 1im Schan-
figg dem Herzog von Osterreich verkauft habe und bittet um
Lelenstibertragung an den Kaufer!®, darauf ermahnt er am
6. Mai die Leute im Schanfigg zu Langwies und St. Peter, die
sein Vater als Lehen von Osterreich erhalten habe und jetzt
wieder fiir sich begehre, dem Herzog den schuldigen Gehorsam
und Eidschwur zu leisten. Sobald sie dies getan, werde er sic
von dem ihm geleisteten Eide entbinden.20 Dem Bischof ver-
spricht Erzherzog Sigmund am 19. Mai 1479, bei der bevor-
stchenden Huldigung der vier Gerichte Churwalden, I.enz, Lang-
wies und St. Peter seine Rechte zu wahren und die beiden letzt-
genannten Gerichte im Schanfigg als bischofliches I.ehen zu
empfangen.2!

Anm 3. Juni sodann kommt aus Innsbruck nach der bischéf-
lich churischen Residenz der Bericht, es habe der Erzherzog
die edeln Peter v. Hewen und Jakob v. Ems, seine Végte zu
Neuburg und Bludenz, abgesandt, um die zwei Gerichte, nam-
lich das vordere zu St. Peter und das innere an der Langen
Wiese, in des Herzogs Namens lehensweise entgegenzunchmen.?2

Zur Verwaltung dieser neuen Osterreichischen Gebiete setzten
die Fiirsten Landvogte, die indessen Blindner sein muften, nach
Castels. Thnen stund die Bezeichnung der Blutrichtzar zur Ab-
urteilung schwerer Verbrecher zu. Die Gerichtskosten bestritt
man aus dem Vermégen der Verurteilten; reichte clieses hiefiir

19 A. St. Peter, Reg. Nr. 14,
20 A St. Peter, Reg. Nr. 15.
28 A St. Peter, Reg. Nr. 16.
22 A. St. Peter, Reg. N. 17. Mohr, Doc.-S. S. 362 N. 572.
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nicht aus, so muBite der Landvogt im Namen des Fiirsten das
Fehlende decken. |

Die niedere Gerichtsbarkeit iibte eine Behorde jaus, an
deren Spitze der Landammann stund, dessen Wahl verschieden
geordne: war. Davos, Innerbelfort und Langwies hatten das
Vorrecht vollig freier Landammann-Wahl, in Churwalden und
AuBer Schanfigg dagegen ernannte das Volk drei Minner, aus
welchen der Landvogt einen als Landammann auswéhlen konnte.
Den Gemeinden stund das Gesetzgebungsrecht zu; iiberhaupt
konnte anfangs von einem eigentlichen Untertanenverhaltnis der
acht Gerichte nicht gesprochen werden. Sie bezahlten keine
Steuern, leisteten der Herrschaft keinen Kriegsdienst und konn-
ten Bilindnisse, sogar mit auswartigen Machten, abschliefen.2s

Da kam zu Beginn des 17. Jahrhunderts der entsetzliche
dreiBigjahrige Krieg, die Einfille der Osterreicher in das Unter-
engadin und die acht Gerichte 1621/22, dann der Pratigauer
Aufstand, der Lindauer Vertrag mit der Lostrennung der oku-
pierten Landesteile vom ritischen Ireistaate, es begann die
groBte Erniedrigung unseres Landes unter fremdes Joch, eine
Demiitigung, die sich mit derjenigen vergleichen 1alt, die ge-
genwartig die europidischen Zentralstaaten unter der Diktatur
der Entente durchmachen miissen !

Doch in das Dunkel politischer und konfessioneller Knech-
tung sollte den tapferen Biindnern in den zehn Gericiten auch
wieder ein Lichtstrahl patriotischer Gesinnung leuchten.

Schon 1636/37 tauchte der Gedanke ecines l.oskaufs von
Osterreich auf; man sprach anfinglich von einer Auskaufs-
summe von 260000 Gulden, was den Biindnern allzu hoch
schien. Obwohl der Kaiser im Jahre 1641 grundsitzlich dem
Auskauf~ zustimmte, wollte das Geschift doch nicht recht vor-
warts gehen, weil immer innere Hemmungen, wie die 1642-—44
zum Austrage kommenden Unruhen wegen den Davoser Vor-
rechten innert des Zehngerichtenbundes und die von 1644-—47
dauernden konfessionellen Kampfe in Graubiinden das Land
nicht zur Ruhe kommen lassen wollten. 24

23 Ludwig, S. 13 und ff.

#4¢ Es gab auch im Schanfigg und Belfort solche, die von einem
einem Auskauf nichts wissen wollten, ,,die einen fiirwendend das Ohn-

vermégen und Armuet, die andern die bischofl. Ansprach an sie."
(Wieser, Auskauf, S. 102.) :
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Als dann aber ,ein Osterreichischer Minister, ein kaiser-
licher Oberst und ein Marschall von Frankreich®, alles ge-
birtige Bilindner, sich der Sache annahmen, da muBte das Vor-
haben gelingen. Diese Manner, die sich des Auskaufsgeschaftes
ganz besonders annahmen, waren: Maximilian Mohr, Oberst
Jakob v. Salis und Ulysses v. Salis.

Den Zweiflern hielt man vor Augen, wie die Osterreicher
Anno 1622 ihre Hauser niedergebrannt und die [eute gezwun-
gen hitent, zur Messe zu gehen,

Am 18. April 1648 schrieben die zu Chur beitiglich ver-
sammelten Hiupter und Ratsgesandten gem. Drei Biinde die
Auskaufsfrage erstmals auf die Gemeinden aus und den 4. Juni
1649 wurde zu Feldkirch zwischen den Abgesandten des Erz-
herzogs Ferdinand Karl und den Gerichtsvertretern ider erste
Kaufbriet abgeschlossen. Um die Summe von 75000 Gulden
verauBerte Osterreich die 415 Hochgerichte Davos, Klosters,
Castels, Schiers-Seewis und Churwalden. — Im gleichen jahre
verkaufte der namliche Erzherzog am 27. Juli durch gesonderte
Urkunde den Gerichten Belfort, innert und auber dem Schlof,
Alvaneu, Lenz, St. Peter und Langwies in Schanfigg alle landas-
firstlichen Rechte, wie solche Gaudenz v. Matsch besessen hat,
um 21 500 Gulden. Diese Gerichte verbleiben auch fortan in
der Erbeinigung mit Osterreich, aber nicht anders, als gefreite
Leute aus dem Obern- und Gotteshausbunde,2s

Schon am 12. August gl. Jahres haben die Gerichte die von
ihnen verlangte Kaufsumme von fl. 2I 5oo.— ausbezahlt und
hiefiir durch Isac Lindtner, Kammermeister des Erzherzogs
Ferdinand, eine Quittung erhalten.

Jetzt machte auch noch der Churer Bischof, der samt seinem
Kapitel den Auskauf von Schanfigg und Belfort mit Hiilfe der
Kapuziner zu verhindern suchte, begriindete Lehensrechte auf
das Schanfigg geltend, schlol aber am 13. Oktober 1657 mit
den beteiligten Gemeinden einen Vertrag ab, des Inhalts, daB
— nachdem Erzherzog Ferdinand Karl zu Osterreich auf alle
seine Anspriiche an die Gerichte Langwies und St. Peter, die
er als Lehen des Bistums inne gehabt, verzichtet habe — Bischof
und Domkapitel den genannten Gerichten und ihrerseits alle

2% Mohr. Doc.-Sammlung Nr. 816, S. 406. A. St. Peter, Reg.
Nr. 21. Vgl. Wieser, Auskauf, S. 106.
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beziiglichen Rechte und Forderungen um die Kaufsumme von
fl. 1000 = Fr. 6000.— und Abtretung der zwel ersten Mailinder
Schulstipendien, welche auf die Landschaft fallen werden, wer-
kaufen. — Zugleich wird fiir obige Summe eine Quittung aus-
gestellt und versprochen, alle Dokumente, die auf diese beiden
Gerichte Bezug haben, auszuliefern. |

Die gesamte Auskaufssumme fiir die acht Gerichte mit Un-
terengadin betrug 123 100 Gulden oder in heutigem Gelde genau
emne Million Franken.2? |

Nach osterreichischen Darstellungen? ,endigten mit diesen,
man mochte beinahe sagen, Armlichen Verkaufs- und Abfindungs-
vertragen Anspriiche und Beziehungen zwischen Tirol und dem
Bundnerlande, welche durch mehr als 360 Jahre zu Verwick-
lungen gefiihrt, die das Mittelalter in zahlreichen Vertrigen und
wiederholt mit dem Schwerte zu losen versuchte, und die in
letzter Zeit eine Bedeutung erlangten, um derentwillen Oster-
reich, Frankreich und Spanien zu den Waffen, griffen.”

Wir Graubilindner haben eine etwas andere Auffassung und
sagen, es gehort dieser Auskaufsakt zu den schonsten Blattern
unserer Landesgeschichte, ist es doch fiir die Bergbewohner jener
Zeit und nach all dem Schrecklichen, was sie in dJden letzten
Jahrzehnten durchgemacht und erduldet hatten, eine heroische
Leistung gewesen, zur Befreiung ihrer Heimattiler vom oOster-
reichischen Joche innert so kurzer Zeit die gewaltige Sunume
von einer Million Franken zusammen zu bringen.

Wie hoch gerade die Schanfigger von damals ihren Aus-
kauf schitzen, geht aus zwei Briefen hervor, die im Archive von
St. Peter liegen. Sie besagen:

Die Gerichte Belfort und Schanfigg haben einen schonen
Kaufbrief samt Quittung von Osterreich empfangen und darum
das ILos geworfen, nachdem zuvor festgesetzt worden war, daB

2 A. Molinis, Nr. 4. 4

2" Dr. M. Valer, Die Beziechungen der III Biinde zu Tirol. II.
Jahresbericht der histor.-antiquar. Gesellschaft Graub., S. 62 u. n.

2 Jager, S. B. Wien. Ak. X. 99. — Th. Wieser, Der Auskauf
der Gsterreichischen Rechte und Besitzungen in Pritigau aund Engadin
(1649—1652) in den Forschungen und Mitteilungen z. Geschichte Tirols
und Vorarlbergs, 1904, 2./3. Heft. '



296

dasjenige Gericht, welches den Kaufbrief mit Quittung erhalte,
den andern Beteiligten eine beglaubigte Abschrift davon geben,
auch die genannten Dokumente ,,mit hochstem und bestem Fleifd
bewahren und — falls sie thm abhanden kamen, auf eigene
Kosten in Innsbruck um Erneuerung derselben einkommen
sollen.

Da das Los fiir Aufbewahrung des Auskaufsbriefes auf die
Landschaft Schanfigg fiel, diese aber zwei Stibe fiihrte, kamen
gleichen Tages Dr. de Scandolera und Landammann Christian
Michael im Niamen des Gerichtes St. Peter, sowie Podesta
Johann Fluri Pellizari, Ammann Ulrich Mettier und Hans
Sprecher im Namen des Gerichtes Langwies, folgendermafBen
iiberein : _

Die Schriften vom Hause Osterreich bleiben in St. Peter,
diejenigen vom Bischof in Langwies; jedoch soll kein Gericht
dem andern je eine dieser Urkunden vorenthalten,

Diese peinliche Vorsicht der alten Schanfigger hinsicht-
lich Aufbewahrung des fiir sie so wertvollen Auskaufsinstrus
mentes kam nicht nur von ungefihr; die Leute hatten jedenfalls
noch in deutlicher Erinnerung, daB die Osterreicher ihnen in
den Jahren 1621—23, als sie unumschrinkte Herrschaft in den
Drei Biinden ausiibten, iiber 100 Bundesbriefe, IFreiheitsbriefe
und Landbiicher nach Innsbruck fortgeschleppt und dort einen
Teil derselben verbrannt hatten, weil Erzherzogin Claudia sich
auf den Standpunkt gestellt, diese Bundes- und Freiheitsbriefe
konnten Osterreich niemals Nutzen, wohl aber Schaden brin-
gen 3! :
Dank dieser von den Schanfiggern aus der Zeit des Irei-
heitskampfes beobachteten Vorsicht besitzen sie heute noch die
ihnen zugewiesenen Dwokumente, deren Inhalt von igroBem ge-
schichtlichem Werte ist. '

Einer andern sorgfiltigen Aufbewahrung von Urkunden
verdanken wir einen Einblick in die Verwaltung der acht Ge-
richte aus der Zeit der Grafen von Montfort.

Kommissari Johann Sprecher v. Bernegg zu Luzein, der
das Geschift der Ablosung und Ordnung der von Osterreich

3¢ A. St. Peter, Reg. Nr. 24.
31 Dr. Valér, Beziechungen, S. 35.
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ausgekauften Rechte und Zinse besorgte, wohl auch voriber-
gehend zu diesem Zwecke auf Schlof Castels im Pritigau
wohmnte, wird, als er 1652 den alten Landvogteisitz dem Zertall
iiberlassen muBte, das reichhaltige Landvogteiarchiv mach [Fideris
gerettet und damit der Nachwelt erhalten haben.

Was uns: heute aus dem Inhalt des sehr wertvollen und.
reichhaltigen SchloBarchives am meisten interessiert, sind die
Verwaitungsrechnungen der montfortischen Vogte aus den jah-
ren 1447—55 und die verschiedenen Zinsrodel.

Dieses inhaltsreiche Material gibt uns folgendes Bild tiber
die Verwaltung zur Zeit der Grafen v. Montfort: Die acht Ge-
richte werden vom Schlosse Werdenberg aus, woseibst Heinrich
V. und sein Sohn Wilhelm VII. ihre Residenz hatten, durch
deren jeweiligen Amtmann oder Vogt verwaltet.

Von solchen Vogten werden genannt:

- 1. Heinrich Gabler, vielleicht ein Churer, 1441 bis zu seinem
Todesjahre 1452,

z. Heinrich Windegg, Biirger zu Maienfeld, 1451/52.

2. Albrecht Vaistlin. 145s5.

4. Schwickli, erscheint 1447 als Vogt im Oberland.

Den Vogten zur Seite steht der Schreiber Ridin.

' An den Zinstagen, da die Abgaben und Zinse entrichtet
werden muften, reitet der Obervogt mit seinem Schreiber von
Dort zu Dorf. Wenn der Vogt kam, mulBten Steuern und Zinse
bereit liegen, sonst bestanden fir deren Bezahlung bestimmte
Termine, innerhalb deren die Vogte auf Belfort und Strafiberg,
die Amminner von St. Peter, Langwies, Schiers, Klosters die
Steuern und wenn moglich auch die Grundzinse einzusammeln
und fiir den Vogt bereit zu halten hatten. .

Steuern entrichtete man ausschlieBlich in Geld; Grundzinse
aber entweder in Geld oder in Landesprodukten, wie Gerste und
Weizen, Kise, Zieger, Holzschiisseln, Tuch, Butter und Schafe.
An Tieren: Fastnachthennen, Fische, Schweine und Ochsen.

Alle diese Abgaben hatte der Obervogt nach dem Schlosse
Werdenberg zu liefern.

An Zehnten forderte er fiir seine Herrschaft: den groBen
Zehnten an Korn oder Wein und den kleinen Zehnten an Vieh,
Butter, Fleisch, Bohnen, Eier, Kidse, Wolle, Hanf, Flachs, Wachs.
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Gewohnliche Rechtssachen besorgten die Gerichte, die Ur-
kunden besiegelten die verschiedenen Ammanner; Wun, Weid
und Holz besorgten die Cavigen, ebenso die StraBen- und Was-
serpolizel, so daBl dem Vogt dariiber nur eine gewisse Ober-
aufsicht blieb. - ‘

Wohl die wichtigste Seite der Amtstatigkeit des Obervogtes
lag in der Austbung des Blutbannes, wofir kaiserliche Be-
lehnung eingeholt werden mubte.

Beim Vogt stund die Besetzung aller Gerichte. Zu diesem
Behufe berief er alljahrlich an einem bestimmten Tage die
Maianner der einzelnen Gerichte zusammen und ernannte dann
jeweilen die Ammainner und Gerichtsgeschwornen fiir das lau-
fende Jahr. Die Kosten der Bsatzung muBte die Herrschaft be-
zahlen.

Eigentiimlich war das Verfahren bei Kriminalprozessen. Als
beispielsweise 1447 zu Langwies ein Dieb verhaftet wurde, hatte
man ihn in die Burg StraBberg einzuliefern, denn hier war die
Folterkammer und der Ort der Voruntersuchung.

Nachdem der Deliquent im Arrestlokal eingesperrt worden,
berief der Untervogt von StraBberg den Obervogt auf Werden-
berg zum Gericht. Die mehrtigigen Verhandlungen finden auf
StraBberg statt. ,,Ein Kriegsknecht bewacht wahrend dieser Zeit
den Verbrecher gegen die angegebene Besoldung. Endlich kommt
es zur SchluBverhandlung und Aburteilung des Delinquenten am
Tatort (d. i. zu Langwies). Der Untervogt Schwigklin holt den
Henker in Chur, kauft ihm ein‘ Paar Handschuhe und ein Seil
und zieht dann, begleitet vom Weibel von Churwalden und zwei
Kriegsknechten, mit dem Verbrecher und dem Henker nach
Langwies, wo der Vogt von Werdenberg mit den Richtern den
armen Siinder erwarteten, das Urteil verkiinden und ihn dann
demr Henker iibergeben, damit dieser ihn mit dem Seil erwiirge,
bis er tot ist.*’s2 :

Um die Zeit der Abfassung der Montfort’schen Amtsbiicher
stunden im Schanfigg noch einige Burgen, teilweise von ein-
heimischen Adel bewohnt.

Das vornehmste Geschlecht war das der Unterwegen, ideren
Burg heute verschwunden sein diirfte. Sie gehdrten zu den

22 F. Jecklin und J. C. Muoth, Aufzeichnungen iber Verwaltung
der VII1 Gerichte aus der Zeit der Grafen v. Montfort, S. 74.
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Dienstleuten der Grafen von Werdenberg, sowie des DBistums
und kommen namentlich im XVI. Jahrhundert in weiter Ver-
breitung vor.

Uralt sind die von Schanfigg, aus deren Geschlecht ein
Elias, Sohn des Albert ,,de valle Schanefich® im Jahre 1218
dem Kloster Churwalden ein Vermachtnis stiftet.33

1393 sind Hans v. Schanfigg und seine Schwester Elsbeth
zu Peist seBhaft. Hier befand sich sehr wahrscheinlich deren
Stammburg, denn am Walpurgistage 1443 verkaufen Ulrich
Seger und seine Hausfrau Anna Schanfigg dem Gotteshause
St. Luzi sechs Pfund Pfennig Zins ab ihren zwei Hofen ,. Turm,
Haus, Hofraiti und Stadel*® zu Peist, so die Sprecher als Erb-
lehen innehaben.3¢

In der Burg Calfreisen lebte ein Geschlecht gleichen Na-
mens, das spater von den Unterwegen beerbt wurde; daher stellt
Hansli von Unterwegen am 25. Mai 1386 ¢ine Urkunde aus,
,»gegeben uf miner veste Cafaraisen‘’.3s

Auch Maladers hatte seine Burg, die im t2. Jahrhundert
von einem Wecilo de Maladers bewohnt war. Dieses Edel-
geschlecht bliihte noch im 14. Jahrhundert.36

Zu Tschiertschen unter dem Dorfe stund eine mit Ring-
mauern versehene Burg, wahrscheinlich ein Amtslehen der schon
zu Anfang des 15. Jahrhunderts vorkommenden Amminner
Jakob, Dusch, Disch und Janutt v. Zerschib.

Bei Praden gab es ebenfalls ein dem Dorfe gleichlauten-
des Geschlecht, denn in der ewigen Messestiftung der Kirche
- zu Tschiertschen vom Jahre 1488 erscheinen ein Andreas und
ein Laurenz v. Praden.37

Wenden wir uns schlieBlich noch den kirchlichen Verhil#-
nissen zu, so finden sich hierliiber im Gemeindearchiv von St.
Peter keine dltern Urkunden ; wir miissen deshalb diese Quellen
andernorts suchen.

3% Mohr, Cod. dipl. III, N. 4 S. 10.

3¢ Mohr, Doc.-Sammlung Nr. 866, S. 193.

3 Cod. dipl. IV Nr. 96, S. 124.

3 Juvalt, Necr. cur., S. 165.

87 Stiftungsurkunde der ,,ewigen MeB* zu Tschiertschen 1488.
(,,Bind. Monatsblatt 1899, Nr. 11.)
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In einem vor 831 abgefaBten Urbar des Klosters Pfafers
werden unter den kostlichen Besitzungen u. a. auch genannt:
die Kirche in Schanfigg mit den Zehnten von drei Ddérfern,
an Land eine halbe Hube38, auch der dem Kloster Ptafers um
998 erteilte papstliche Schirmbrief nennt eine Kirche in Schan-
figg und Giter in Langwies als Klostergut,s?

Unter dieser mnicht naher bezeichneten Schanfiggerkirche
kann nur diejenige von St. Peter verstanden werden, deren
Beziechungen zu Pfiafers noch im XV. Jahrhundert urkuandlich
belegbar sind.

Wie mag nun die Kirche zu St. Peter unter den Krummstab
des Abtes von Pfafers gekommen sein?

Besitzungen der Klosterbriidder vom h. Pirmin treffen wir
zu Chur, in Casaccia, Ladir, Ruschein, Ruis und Seth, sodann
mm Schanfigg.

In Chur selbst gabeln sich die StraBenziige, welche die
Taler dies- und jenseits des Alpenmassivs mit einander verbin-
den, Casaccia mit Hospital und Gaudentius-Wallfahrtskirche
stecht am FuBe des im Mittelalter vielbegangenen Septimer-
passes, die vier Oberlander Gemeinden am Wege tber den
Lukmanier.

Auch fur das Schanfigg laf3t sich ein vielleicht etwas be-
scheidenerer Handelsverkehr iiber den Strela nachwe=isen.

Wenn im Jahre 1447 Graf Hugo X. von Montfort den,
Leuten zu Langwies um 9o Gulden den Zins von 12 Pfund
Pfefiers, den sie ihm ab Privatgiitern ,,oder ab der gmaint, von
glaitz wegen*' schuldig waren, verkauft, so bezieht sich diese
Abgabe auf das Geleite fiir den Warentransport iiber den
Strela.10 ‘

Die Wahl des Kirchenpatrons St. Peter ist wohl auch kein
Zufall,

Unter den 24 Kirchen, die im Bistum Chur dem Apostel-
fursten Petrus geweiht sind, liegen an PaBstraBen «iejenigen
zu Disentis, Andermatt, Rheinwald und Hinterrhein, Miusteil,
Bergiin, Coltura, Remiis, St. Peter.

38 Cod. dipl. I, Nr. 193 S. 292.
% Cod. dipl. I, Nr. 73 S. 104.
40 Jecklin-Muoth, Aufzeichnungen, S. 57.
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Es scheint also, daB das Kloster Pfafers aus handels-
politischen Griinden die Besitzungen im Schanfigg an sich ge-
zogen und auf klosterlichem Grund und Boden eine PaBkirche
erbaut habe.

Man hort oft die Frage: Wie alt mag diese Kirche sein
und wie mag sie wohl urspriinglich ausgesehen haben ?

Dariiber ist nachstehendes zu sagen:

Neuere Untersuchungen haben mit aller wiinschenswetten
Klarheit ergeben, daf3 das sogenannte ,,Einkiinfterodel des Bis-
tums Chur, mutmallich aus dem 11. Jahrhundert*# in Wirklich-
keit ein Reichsurbar aus der Zeit Ludwig des Frommen und
ein Teil desselben ein vor 831 abgefaBtes Urbar des Klosters
Pfafers sei.42

Zufolge dieser Entdeckung Caros miissen alle diejenigen
Kirchen, welche in dem genannten Pfaferser Urbar aufgefiihrt
sind, um 300 Jahre riickwirts datiert, ihre Entstehung also in
die Zeit um 8oo angesetzt werden.

In solchem Klosterbesitz erscheinen nun die Kirchen zu
Untervaz, Ragaz, Chur (Salvatoren), Ems, IFlims, Ladir, Seth,
St. Gaudentio, Schanfigg mit Zehnten von drei Dorfern, an
Land eine halbe Hube,

Da nach dem friher Gesagten unter dieser nicht naher
bezeichneten Schanfigger Kirche nur diejenige von St. Peter
verstanden sein kann,® so kommen wir zur interessanten IFol-
gerung, dall die Kirche in St. Peter aus der Zeit RKarls des
Groflen stammt, also die architektonischen Merkmale der Bauten
jener fernen Zeit tragen mulb.

Eine Untersuchung des jetzigen Baubestandes ergibt denn
auch tatsdchlich, daBl einmal die urspriingliche Anlage wvejr-
gréBert wurde, ja, dall der Werdegang derselbe gewesen sein
mub, den auch die Tochterkirche Langwies, ferner die Gottes-
hiauser zu Lenz, St. Martin in Chur und viele andere Kirchen
durchgemacht haben.

Die wurspriinglich-karolingisch-romanische Anlage batte ein
flachgedecktes Langhaus von einschliffigem, rechteckigem Grund-
riby an der Ostseite eine halbkugelig gewdlbte Apsis. Die

41 Cod. dipl. I, Nr. 193 S. 283.

12 I Jecklin, Das Jahrzeitbuch von Langwies, S. 3.
43 Vgl. F. Jecklin, Jahrzeitbuch von Langwies, S. 4.
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schmalen Rundbhogenfenster des Schiffes auffallend hoch woben
gelegen. .

Wahrscheinlich schon in frithgothischer Zeit fand der bei
so manchenr: Kirchen vorgenommene Erweiterungs-Umbau statt.
Dabei wurde die flache Holzdecke entfernt und durch die letzige
Riemendecke mit sehr typischen und wertvollen gothischen
Flachschnitzereien ersetzt, dann hat man auch die Aulenmauern
des Schiffes verlangert, die urspriingliche Apsis niedergerissen
und das Chor mit seinen noch sehr primitiven und schmuck-
losen Gewolberippen angebaut, im Schiff und Chor gothische
Mafwerkfenster an Stelle der kleinen romanischen Rundbogen-
fensteriein eingesetzt, im Chor ein gothisch profiliertes Sakra-
mentshauschen aus Tuff erstellt und schlieBlich das Kirchen-
innere mit figiirlichen Darstellungen bunt ausgemalt.

Die Baumeister, welche diese durchgreifende IErweiterung
vornahmen, haben noch einige Merkmale der Umbautitigkeit
zurlickgelassen. Einmal sieht man ganz deutlich «die Ansatze
des neuen Gemdiuers an den beiden Langsseiten, sodann kann
noch ein abgesigter Tramenstumpen der urspriinglichen ro-
manischen flachen Holzdecke im Kircheninnern wahrgenommen
werden, auch wiirde eine Grabung bei den Chorstufen die im
Boden steckenden Reste der Apsis zu Tage treten lassen.

Dafiir, dab der Turm nicht an die Kirche angebaut, son-
dern — wie derjenige von Parpan — fiir sich ailein steht,
lassen sich verschiedene Erklirungen versuchen:

Die gewaltige Mauerdicke und die schief3schartenartigen
Fenster6ffnungen im ErdgeschoB lassen auf einen mittelalter-
lichen Wohn- oder Wachtturm schlief3en.

Wollte man das Vorhandensein eines Wohnturmes anneh-
men, so koénnte es sich wohl nur um den Wohnsitz des uralten
einheimischen Adelsgeschlechtes derer von St. Peter handeln.

Kuno und Egino de Sancto Petro erscheinen gleich neben
Upaldus de Scanavico in den drei Urkunden von 1137 um Ab-
tretung der Gamertingischen Engadinerbesitzungen an das Bis-
tum Chur.#¢ Conradus de Sancto Petro nimmt am 4. Juli 1274
an der gerichtlichen Erledigung eines Rechtsstreites zu Gun-
sten des Klosters St. Luzi teil.4s

44 Cod. dipl. I, Nr. 117—1109.
45 Cod. dipl I. Nr. 175.
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Offenbar gehoren also diese verschiedenen Glieder des Ge-
schlechtes derer von St. Peter zu den bischoflichen Ministerialen
und hatten vielleicht als solche den Turm samt Zubehor als
Amtslehen inne. .

Denkbar wiare auch — im Hinblick auf den iiber den Strela
gehenden Transithandel — die Annahme eines Wacht- oder
Signalturmes, welcher mit denen des &duleren Schanfigg in
optischem Kontakt gestanden hatte.

In romanischer Zeit, vielleicht Ende 14. oder Anfang 15.
Jahrhundert, also anlaBlich der Kirchenerweiterung, mag dann
dieser alte Wachtturm um ein Stockwerk erhoht, als Kirchturm
umgebaut und mit den zwel noch jetzt vorhandenen Glocken,
deren Inschriften auf jene Periode hinweisen, versehen wor-
den sein.

751 schlossen die drei Gemeinden St. Peter, Pagig und
Meclinis mit Meister Jori Hatz von Calfreisen einen Vertrag
iiber Umbau des Glockenturmes ab. Es soll das Dach neu ge-
deckt, die Stegen und das Laubli erneuert werden. Dafiir be-
kommt Meister Hatz fl. 120.

Auch heute tate eine grindliche Renovation der Kirche
bitter not. Dabei sollte vor Allem die Bergfeuchtigkeit durch
richtige Trockenlegung des ganzen Mauerwerks unschidlich ge-
macht, im Innern die gothischen Fenster nach dem noch im
Pfarrgarten liegenden Bruchstiick der alten MaBwerke wieder
hergestellt, die schone mit Flachschnitzereien geschmiickte Holz-
decke von dem die urspriingliche bunte Bemalung verdecken-
den Kalkanstriche befreit, erganzt, tiberhaupt das gesamte Holz-
werk wieder gehdrig in Stand gestellt werden. Dann wird die
aus Karls des GroBen Zeit stammende Kirche zu St. Peter €in
Schmuck und eine Zierde der Gemeinde werden.

Moge iiber diesem Gotteshause ein guter Stern leuchten !



	Was alte Urkunden von St. Peter erzählen

